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RS OGH 1938/6/14 1Ob470/38
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.06.1938

Norm

GBG §61 B1

Rechtssatz

Der Wiederaufnahmskläger kann die Anmerkung des Streites, womit das Verfahren über eine

Vollstreckungsgegenklage wieder aufgenommen werden soll, in welchem das Erlöschen einer pfandrechtlich

sichergestellten Forderung ausgesprochen wurde, nicht begehren.
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